
                           Regeln für die Benutzung der Halle! 
 
1.  Miete: Die Miete gilt für 24 Std. 
 
2.  Eingangstür: Aufschließen: Erst oben (Alarmanlage aus), dann unten.  
     Zuschließen: Erst unten, dann oben (Alarmanlage an). 
 
3.  Küche: Bitte kein Geschirr mit nach Hause nehmen. Für Reste bitte eigenes Geschirr benutzen. 
 
4.  Geschirrhandtücher: 15 Stück sind vorhanden. Bei Benutzung bitte       
     Mittwochs in der Sprechstunde gewaschen wieder abgeben.     
       
5.  Geschirrspüler: Er nimmt das Spülmittel automatisch. Es reicht das  
      Schnellprogramm 2 - 7 - 4, alles andere dauert zu lange. Sollte der Spüler Salz                                                           
      gebrauchen, zeigt er es an. Dann bitte 2Kg Salz in den dazugehörigen  
      Salzbehälter einfüllen und Salzprogramm durchlaufen lassen. (Siehe 
      Betriebsanleitung auf der Fensterbank). Bitte kein zusätzliches Mittel in die Maschine füllen.   
  
 6.  Kühlschränke: Nach Gebrauch bitte abstellen und die Türen nicht  
      schließen. Nur das Handtuch wieder oben dazwischen legen. 
 
 7.  Bierzapf-Anlage: Der Druck ist auf 0,6 atü eingestellt. Bitte nicht verstellen! 
       
 8.  Getränke: Sollten Sie Getränke von der Gemeinde bezogen haben, leere   
      Kisten und Restgetränke bitte in der Küche stehen lassen. 
 
 9.  Geschirr und Gläser: Sollte etwas kaputt gegangen sein, bitte auf einen  
       Zettel schreiben und den Zettel auf die Arbeitsplatte in der Küche legen. 
 
10.  Heizung: Die Heizung muss für Dauerbetrieb auf Sonne stehen. 
 

11.  Gestühl: Ist wie vorgefunden wieder einzuräumen, im Abstellraum nach Plan hinzustellen. 
 

12.  Reinigung: Die Räume sind sauber zu übergeben. 
 
13.  Biomüll: Kann in die Tonne am Kindergarten gebracht werden. 
       Restmüll: Muss selbst entsorgt werden, und darf nicht stehen bleiben. 
 
14.  Licht: Bitte drauf achten, das das Licht beim Verlassen des Gebäudes      
       ausgeschaltet wird. Auch das Licht im Vorflur und die Reklamebeleuchtung. 
 
15.  Schlüssel: Den Schlüssel bitte sofort nach Nutzungsende abgeben oder in den Briefkasten  
       werfen. 
 
16.  Spielplatz Kindergarten: Bitte darauf achten, dass Kinder über 10 Jahre und     
       Jugendliche den Spielplatz nicht benutzen dürfen. 
 
17.  Hunde: Auf dem gesamten Gelände ist das führen bzw. mitbringen von Hunden  nicht gestattet. 

 
18.  Schäden: Der Mieter oder Veranstalter hat der Gemeinde sämtliche Schäden die am oder im                                    
       Gebäude, oder den Einrichtungen sowie auch auf dem Gelände des Kultur - und Freizeitzentrums 
       entstehen zu ersetzen. 
 
19.   Versicherung: Bei öffentlichen Veranstaltungen ist eine Veranstalterhaftpflichtversicherung 
        abzuschließen. 
 
 Datum: 
 
 Mieter (Veranstalter):                                                   Der Bürgermeister 


